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gestellt werden, obwohl die Südtiroler Stromerzeu-
gung aus der Wasserkraft zu 54% exportiert wird 
(3.188 kWh auf 6.100 kWh im Jahr 2019). Umgekehrt 
wird z.B. in China weit mehr an Industrieprodukten 
erzeugt als das Land selbst verbraucht. Die Produkte 
werden z.B. hier gekauft, genutzt und entsorgt, die 
THG-Emissionen aber China zugeordnet.
Diese Zusammenhänge, die sich aus der engen wirt-
schaftlichen Verflechtung vor allem innerhalb der 
Länder und der EU ergeben, werden im derzeitigen 
System des Monitorings der THG-Emissionen nicht 
abgebildet. Es erfasst nämlich nur jene Emissionen, 
die direkt im Land des Standorts der Produktion an-
fallen. Werden emissionsintensive Industriebetriebe 
ausgelagert, verringern sich die Treibhausgasemis-
sionen, obwohl die Bevölkerung womöglich mehr 
importiert und konsumiert.
Wenn hingegen umfassend erhoben werden soll, ob 
sich eine Region oder ein ganzes Land in Richtung 
Dekarbonisierung bewegt, müssen auch die Wa-
renströme zwischen den Gebieten, also die Außen-
handelsbeziehungen einbezogen und abgebildet 
werden. Eine solche konsumorientierte Betrachtung 
ergänzt den herkömmlichen territorialen Ansatz und 
erlaubt es, in einer Zeit europaweit oder gar globaler 
Wertschöpfungsketten zusätzliche Ansatzpunkte für 
die Reduktion von THG-Emissionen zu gewinnen. 
Dies betrifft auch den Export und Import von Dienst-
leistungen, wie im Fall Tourismus deutlich erkennbar. 
Im Tourismus wird zwar der Energieverbrauch für die 
eigentliche Dienstleistung – Unterkunft, Verpflegung 
und Bespaßung der Gäste – in der Region der Des-
tination verbucht. Eine Vielzahl von Vorleistungen 
wird jedoch in ganz anderen Regionen erzeugt und 
importiert. So z.B. wird der allergrößte Teil der von 
den Touristen verbrauchten Lebensmittel nach Süd-
tirol importiert. Auch der größte Teil des Verbrauchs 
von fossilen Brennstoffen, nämlich die An- und Ab-
reise mit dem eigenen PKW, fällt außerhalb des Lan-
des an, und zwar in jenen Regionen, in welchen der 
Kraftstoff gekauft wird. Da dieser in Deutschland und 
Österreich billiger ist, erfolgt er auch vorzugsweise 
dort. 
Wenn die graue Energie nicht berücksichtigt wird, 
entsteht häufig ein falsches Bild der Wirklichkeit. 
So z.B. sind in Südtirol 602.728 Kfz gemeldet gleich 
114 pro 100 Einwohner (vgl. ASTAT Jahrbuch 2021, S. 

450), ohne dass es im Land eine nennenswerte Pro-
duktion von Kfz (PKW, Motorräder, LKW, Traktoren) 
gäbe. Die mit der Herstellung dieser Geräte verbun-
denen Emissionen müssten eigentlich Südtirol an-
gelastet werden, wo die Nutzung erfolgt, nicht der 
Standortregion, in welcher das Fahrzeug hergestellt 
worden ist. Die Rechnung ist insofern komplexer, als 
Motorfahrzeuge heute aus tausenden Einzelbestand-
teilen bestehen, die aus verschiedenen Produktions-
standorten angeliefert werden. Ein nur territorial 
bezogener oder nur produktionsstandortbezogener 
Ansatz gibt somit in einem eng verflochtenen Bin-
nenmarkt wie jenem der EU immer ein verzerrtes 
Bild der Emissionen.
Beispielweise gilt die Schweiz als relativ klimafreund-
liches Industrieland, weil sie nur 7,2 t CO2eq pro Kopf 
und Jahr emittiert. Bei Berücksichtigung aller Impor-
te und Exporte, d.h. aller „grauen Emissionen“, käme 
die Schweiz jedoch auf 12,5 t CO2eq im Jahr pro Kopf. 
Für Österreich zeigen Daten zu den konsumbasierten 
Emissionen, dass diese zu 50-60% über den produkti-
onsbezogenen (territorialen) Emissionen liegen (vgl. 
Climate Change Center Austria, Die Notwendigkeit 
einer konsumbezogenen Betrachtung der Treibhaus-
gasemissionen Österreichs, 2017).
Ähnlich könnte die Realität in Südtirol aussehen. Hier 
setzt der aktuelle Klimaplan gemäß territorialem An-
satz 4,4 t CO2eq pro Kopf im Jahr an. Geht man vom 
CO2-Fußabdruck aus, kommt die KlimaHaus-Agen-
tur einschließlich der im Konsum enthaltenen THG-
Emissionen auf 7,37 t CO2eq pro Kopf im Jahr. Würde 
man alle Exporte und Importe bilanzieren und eine 
verursachergerechte Ökobilanz der Waren- und 
Dienstleistungsströme nach Südtirol erstellen, wä-
ren es noch mehr als 7,37 t CO2eq und näher bei den 
Emissionswerten der Schweiz und Österreichs. 
Die THG-Emissionen Italiens lagen 2020 bei 6,5 t CO-
2eq pro Kopf. Dieser Umstand trifft ohne Zweifel auch 
auf Südtirol zu, jene Provinz Italiens mit dem höchs-
ten BIP pro Kopf und hoher Tourismusintensität. Den 
einzigen Vorsprung, den Südtirol gegenüber anderen 
Regionen aufweist, ist der hohe Anteil an Erneuer-
barer Energie bei der Strom- und Wärmeerzeugung. 
Vergleiche von Pro-Kopf-Emissionen zwischen Län-
dern und Regionen sind also fragwürdig, solange die 
graue Energie nicht berücksichtigt wird.

Einführung 
Der Klimaschutz kann nicht losgelöst von der so-
zialen Frage gesehen werden. Viele Beschäftigte 
bangen um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Wer 
schon heute mit seinem Einkommen nicht über die 
Runden kommt, fürchtet höhere Lebenshaltungs-
kosten infolge von Klimaschutzmaßnahmen und 
Energieverteuerung. Entscheidend ist also, dass die 
sozial-ökologische Transformation so gestaltet wird, 
dass gute Arbeitsplätze mit guter Bezahlung, mit fai-
ren Arbeitsbedingungen und mehr Mitbestimmung 
entstehen. 
Die entwickelten Volkswirtschaften müssen auch 
in der Zeit nach der Dekarbonisierung Vorreiter in 
Sachen Industrieproduktion bleiben, mit höheren 
ökologischen und sozialen Standards. Arbeitgeber, 
Gewerkschaften und Politik stehen somit in der Ver-
antwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, 
dass die im Strukturwandel neu entstehenden Ar-
beitsplätze in allen Branchen gute Arbeitsplätze mit 
fairer Bezahlung werden.

Sozialpolitik für eine klimagerechte 
Gesellschaft in Südtirol

Der Klimaschutz als zutiefst soziale Frage

Stefan Perini

Wirksamer Klimaschutz kommt nicht umhin, den 
Preis für CO2-Emissionen wesentlich zu verteuern. 
Dies hat Rückwirkungen auf viele Lebensbereiche. 
Sozial Schwächere könnten durch neue Investitionen 
und steigende Preise mehr belastet werden. Deshalb 
gilt es, auf folgende Ausgangsfragen einzugehen:

1. Wer hat den proportional größten Anteil an den 
Treibhausgas-Emissionen und damit auch mehr 
Verantwortung für deren Reduzierung?

2. Wie kann die Lohnarbeit im Zuge der Transfor-
mation fair und ökologisch gestaltet werden?

3. Mit welchen Sozialleistungen muss der Staat die 
neuen Belastungen aufgrund des Klimaschutzes 
vor allem mit Blick auf Einkommensschwache 
ausgleichen?

4. Wie kann die CO2-Bepreisung sozialverträglich 
gestaltet werden?
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Eine Klimapolitik, die diese vier Fragen berücksich-
tigt, wird auch den Anstieg sozialer Ungleichheit im-
mer im Blick behalten. Die Klimakrise ist eine öko-
logische und soziale Herausforderung.

1. Die Klimakrise als zutiefst soziale Frage
Um bis spätestens 2050 weltweit Klimaneutralität 
zu erreichen, wie 2015 in Paris völkerrechtlich ver-
bindlich vereinbart, muss der Ausstieg aus den fos-
silen Energien forciert werden. Die EU hat sich zum 
Ziel gesetzt, bis 2030 ihren Ausstoß um 55% und bis 
2050 um 90% zu senken. Die EU, Italien und Südti-
rol haben auf diesem Weg noch viel zu tun. Es geht 
dabei nicht nur um massive öffentliche und private 
Investitionen vor allem in die erneuerbaren Ener-
gien, sondern auch um verteilungspolitische Fragen: 
wer darf noch wie viele CO2-Emissionen ausstoßen? 
Wer soll die Hauptlast der Anpassungen an die Erd-
erwärmung tragen? Wie soll die Klimapolitik sozial 
abgefedert werden, damit sie überhaupt von der Be-
völkerung akzeptiert wird?

Beschäftigte bangen um ihren Arbeitsplatz beim 
Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. 
Menschen mit geringem Einkommen fürchten die 
Preissteigerungen bei Konsumgütern und Treibstoff, 
armutsgefährdete Familien und Mindestrentner 
fürchten, dass die Strom- und Heizkosten übermäßig 
ansteigen. 

Der Fokus bei den Klimaschutzmaßnahmen liegt tat-
sächlich auf der Reduzierung der CO2-Emissionen 
in allen Branchen und damit auf dem Umbau und 
Rückbau der auf fossilen Energieträgern gestützten 
Wirtschaftsbranchen und Lebensbereichen. Über 
neue Systeme zur Beschaffung, Verteilung und Nut-
zung klimaneutraler Energieträger soll die Energie-
wende gelingen. Dieser umfassende Umbau der 
Industriegesellschaft wirkt sich nicht nur direkt auf 
die Energiepreise aus und macht teure Investitio-
nen erforderlich, sondern bringt auch eine Fülle von 
Verteilungswirkungen bis hin zu Veränderungen der 
Konsum- und Freizeitgewohnheiten, des Mobilitäts-
verhaltens und des Wohnens mit sich. Diese Aus-
wirkungen treffen die Menschen unterschiedlich, je 
nach Einkommen und Vermögen, aber auch je nach 

Wohnort und Art des Wohnens (Miete, Mehrfamili-
enhaus, Eigenheim, Sozialwohnung), nach Alter und 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensent-
würfe.

Es muss auch klar sein, dass die Folgen der Erderwär-
mung selbst am stärksten die Geringverdiener tref-
fen werden. Unter dem Klimawandel werden nicht 
nur die wenig entwickelten und tropennäheren Län-
der leiden, sondern in überdurchschnittlichem Maße 
auch die einkommensarmen Menschen in den Indus-
trieländern. Chronisch Kranke, ältere Menschen, Kin-
der, Wohnungslose, Menschen in schlechten Wohn-
verhältnissen und mit geringerer Mobilität vor allem 
in den Städten sind den klimatischen Veränderungen 
stärker ausgesetzt als Menschen mit gutem Einkom-
men, Zweitwohnungen in den Bergen oder am Meer 
und mit vollklimatisierter Wohnung in guter Wohn-
lage. Wenn die öffentlichen Ausgaben wegen eines 
geringeren Wirtschaftswachstums spärlicher wer-
den, sind auch die Sozial- und Gesundheitsleistun-
gen gefährdet, wovon Einkommensschwache stärker 
betroffen sind.

Klimaschutzrelevant ist sowohl der Einkommens-
erwerb (vor allem durch Erwerbsarbeit), als auch 
die Einkommensverwendung (Konsum). Ist man ge-
zwungen, einen energie- und emissionsintensiven 
Job anzunehmen, etwa als LKW-Fahrer oder als Mit-
arbeiterin eines Erdölkonzerns? Ist man gezwungen, 
eine aufwändige Umschulung anzugehen, weil der 
Arbeitsplatz aufgrund der Klimapolitik gestrichen 
worden ist? Kann man sich biologisch erzeugte Le-
bensmittel und eine klimaneutrale Wohnung leisten 
oder bleibt dies den Wohlhabenden vorbehalten?

Der Staat hat dafür zu sorgen, dass gerade am unte-
ren Rand der Einkommenspyramide Menschen, die 
aus klimaschädlichen Branchen bei sozialer Absiche-
rung ausscheiden, nach einer Umschulung in klima-
neutrale Bereiche einsteigen können. Auch am obe-
ren Rand der Einkommensverteilung wird der Staat 
eingreifen müssen, um die mengenmäßig stärksten 
Verursacher der Emissionen zur Verantwortung zu 
ziehen. Es geht darum, auf dem Weg zu einer klima-
neutralen Gesellschaft in 20-30 Jahren für ein gutes 
Leben für alle zu sorgen. Halten wir fest:

	 „Wirtschaftswachstum kann aufgrund 
mangelnder Entkopplung von Ressourcen- und 
Energieverbrauch nicht mehr die privilegierte 
Lösung für Verteilungskonflikte sein. 

	 Teilhabe und Versorgung mit ausreichender 
Lebensqualität ist noch mehr als bisher an die 
Verteilung von Einkommen und Vermögen 
gebunden.

	 Die Grenzen der Belastbarkeit des Planeten, 
der Absorptionsfähigkeit der Atmosphäre, 
der Meere, der Böden müssen beachtet 
werden, im Interesse der sozial Schwächeren, 
der ärmeren Länder und der zukünftigen 
Generationen.

	 Ein freies und selbstbestimmtes Leben 
für alle ja, aber nicht auf Kosten bereits 
Benachteiligter und der Umwelt.“ (1) 

Aus diesen Schlussfolgerungen ergeben sich je nach 
Land und Personengruppe unterschiedliche Notwen-
digkeiten in der öko-sozialen Transformation, so die 
Autorinnen dieses Essays.

2. Treibhausgas-Emissionen und soziale 
Ungleichheit
Die wachsende Ungleichheit bei Einkommen, Ver-
mögen und Lebensstandard spiegelt sich unmittelbar 
in der Verteilung der Emission von Treibhausgasen 
wider: „Zwischen 1990 und 2015 sind die globalen 
THG-Emissionen ständig gestiegen. Die reichsten 5% 
der Weltbevölkerung sind für 46% dieses Zuwachses 
verantwortlich, während sich die Emissionen der 
unteren Einkommenshälfte der Weltbevölkerung 
kaum verändert haben.“(2)  Dies führt dazu, dass „in 
Europa das einkommensreichste Prozent pro Kopf 55 
t CO2 emittiert. Das ist 22 Mal so viel wie aktuell öko-
logisch noch tragfähig wäre und mehr als das Sieben-
fache des EU-Durchschnitts. 41% dieser Emissionen 
gehen auf den Flugverkehr zurück, gefolgt von den 
Bereichen Mobilität und Wohnen“(3).
Der im Zuge der Industrialisierung und vor allem in 
der zweiten Nachkriegszeit rasant gestiegene Ver-
brauch von fossilen Energieträgern (vor allem Kohle 
und Erdöl) hat den Großteil der heute in der Atmo-
sphäre gebundenen Treibhausgase verursacht. Die 
Länder des Globalen Südens und die großen Schwel-
lenländer holen zwar immer mehr auf, leiden gleich-
zeitig aber noch stärker als die Industrieländer an 

den Folgen der Erderwärmung.
Innerhalb der Länder des „Globalen Nordens“ und 
des „Globalen Südens“ tragen die Vermögenden pro-
portional weit mehr zu den klimaschädlichen Emis-
sionen bei. Laut Greenpeace Österreich verursacht 
das reichste Zehntel der österreichischen Bevölke-
rung vier Mal mehr Treibhausgase als das ärmste 
Zehntel. Die Unterschicht ist gezwungen, im Schnitt 
anteilsmäßig am Einkommen weit mehr fürs Woh-
nen (Miete, Heizung, Nebenkosten), für die Mobili-
tät und die Ernährung auszugeben (4) als die oberen 
Schichten. Deshalb sind einkommensschwache und 
armutsgefährdete Personen im Verhältnis stärker 
von Preissteigerungen bei Energie, Strom und Gü-
tern des täglichen Verbrauchs betroffen. „Reiche ver-
ursachen, kurz gesagt, weit mehr Klimaschäden, sind 
aber finanziell in der Lage, sich vor den Folgen der 
Erderwärmung und den Auswirkungen der Klimaan-
passungsmaßnahmen zu drücken (5). „Klimaschutz-
maßnahmen müssen konsequenterweise vor allem 
den Verbrauch der reicheren Oberschicht regulie-
ren und ihren THG-Ausstoß limitieren, während die 
Unterschichten dabei unterstützt werden müssen, 
sich eine ökologische Lebensweise mit besserer Le-
bensqualität (trotz geringerem Einkommen und Ver-
mögen) leisten zu können (Allinger et al, 110). Diese 
Maßnahmen dürfen keinesfalls nur an individuellen 
Verhaltensweisen ansetzen. Es geht um strukturelle 
Maßnahmen, die für alle ein klimafreundliches Le-
ben möglich und erstrebenswert machen.

Die zunehmende Ungleichheit in der Vermögens-
verteilung lässt sich angesichts der Klimakrise noch 
weniger rechtfertigen. Eine Korrektur dieser Tendenz 
kann auch der Finanzierung der Energiewende die-
nen. Eine wirksamere Vermögenssteuer würde bei 
den Reichen klimaschädliche Kaufkraft für Luxusgü-
ter und Statussymbole abschöpfen und mehr Mittel 
für gemeinwohlorientierten Klimaschutz bereitstel-
len.
So hat ATTAC einen „Corona-Lastenausgleich“ gefor-
dert, der nur die extrem Vermögenden treffen wür-
de. Bezogen auf Österreich wären 10.000 Familien 
(0,1% der Bevölkerung) mit einem Gesamtvermögen 
von mehr als 5 Millionen Euro (Betriebsanlagever-
mögen, Finanzkapital und Immobilien) betroffen (6). 
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Auch in Südtirol lässt sich die für westliche Industrie-
länder typische Ungleichheit in der Vermögensver-
teilung zwischen den Haushalten beobachten. Wie 
anderswo, ist die Vermögensungleichheit in Süd-
tirol noch stärker ausgeprägt als die Einkommens-
ungleichheit. 11% der Bevölkerung haben ein Ge-
samtvermögen von über 800.000 Euro, 44% halten 
ein Vermögen von maximal 200.000 Euro bei einem 
Mittelwert in der Gesamtbevölkerung von 448.000 
Euro (7).
Diese Ungleichheit hat nicht nur soziale Folgen. 
Während die kleinen Ersparnisse den Geringverdie-
nern zur Absicherung bei Notfällen und ungeplanten 
Sonderausgaben dienen, nutzen extrem Reiche ihr 
Vermögen auch dazu, ökonomische und politische 
Prozesse zu beeinflussen und sozial gerechten Klima-
schutz zu verhindern (8).
In einer vollumfänglich demokratischen Gesellschaft 
haben alle Menschen den gleichen Zugang zu Mit-
teln und Instrumenten, die es ihnen ermöglichen, 
an Entscheidungen über ihre Lebensverhältnisse 
teilzuhaben: „Die Verknüpfung klima- und vertei-
lungspolitischer Maßnahmen ist nicht nur im Sinne 
der Klimagerechtigkeit erstrebenswert, sondern ge-
sellschaftspolitisch notwendig, um soziale Ungleich-
heit abzubauen“ (9). Fazit: Die Reichsten haben den 
größten ökologischen Fußabdruck und müssen bei 
der Emissionsreduzierung am stärksten in die Pflicht 
genommen werden.

3. Lohnarbeit sozial und ökologisch 
gestalten
Zwecks Einhaltung der von der Politik auf allen 
Ebenen vorgegebenen Klimaziele (Reduktion der 
Treibhausgas-Emissionen) werden bestimmte Wirt-
schaftssektoren schrumpfen, andere hingegen wach-
sen. So werden Kohlekraftwerke nach und nach ein-
gestellt (in Italien bis 2025, in Deutschland bis 2035 
geplant), wodurch Arbeitsplätze verloren gehen. Die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird 
stark zunehmen, weshalb die Nachfrage nach Ar-
beitskräften im Bereich Windkraft und Solarenergie 
entsprechend steigen wird. Zwar wird es bestimm-
te Arbeitsplätze in Zukunft nicht mehr geben. Dafür 
werden andere Jobs entstehen, die man sich heute 
noch gar nicht vorstellen kann, wie etwa für die War-

tung von Ladestellen von E-Autos. Es ist keineswegs 
sicher, dass unterm Strich Stellen verloren gehen, 
vorausgesetzt, die Politik setzt die richtigen Impulse. 
Auch Südtirol wird von der Umschichtung von Ar-
beitsplätzen aus energieintensiven Branchen (z.B. in 
der Stahlerzeugung und in der Chemie) in Branchen 
mit klimafreundlichen Technologien betroffen sein. 
Diese Seite der sozial-ökologischen Transformation 
hat das Potenzial, die Qualität der Arbeitsplätze und 
Beschäftigungsverhältnisse zu verbessern – voraus-
gesetzt, sie wird richtig gesteuert. Der Umbau muss 
über die sozialen Sicherungssysteme abgefedert 
werden, z.B. durch Umschulungen mit einem Ein-
kommensersatz für Menschen, die aus klimaschädli-
chen Bereichen und Krisenbranchen aussteigen (10). 
Der aktiven Industrie- und Arbeitsmarktpolitik 
kommt die Aufgabe zu, diese Umgestaltung der 
Arbeitswelt und die Umschichtung auf dem Arbeits-
markt aktiv zu begleiten (11). Sie kann die Struktur-
veränderungen bremsen oder fördern. Klimaverträg-
liches Wirtschaften könnte eine insgesamt weniger 
energieintensive Produktion bedeuten, wodurch die 
Zahl der Arbeitsplätze abnimmt. Auf der anderen 
Seite könnten Produkte und Dienstleistungen geför-
dert werden, die zu einem geringeren Energie- und 
Ressourcenverbrauch führen. 

In Südtirols Industrie und Handwerk sind zahlreiche 
Unternehmen aktiv, die mit neuen Technologien 
den Energieverbrauch senken und zu mehr Energie-
effizienz beitragen. Im Dienstleistungsbereich ha-
ben der öffentliche Dienst, die industriebezogenen 
Dienstleistungen sowie das Gastgewerbe das größte 
Gewicht. Während im Zuge der Klimaschutzmaßnah-
men verschiedene Bereiche des öffentlichen Diens-
tes ausgebaut werden müssen (z.B. Energie, Bildung, 
Gesundheit, Pflege), scheint das Gastgewerbe gera-
de auch aufgrund seiner Energieintensität im hohen 
Segment an ökologische Grenzen zu stoßen: weite-
re Belastungen für die Umwelt, die Landschaft, das 
Ökosystem, die Atmosphäre wären nicht mehr kom-
patibel mit konsequentem Klimaschutz.
Auf der anderen Seite läuft die unbezahlte Sorge-
arbeit nach wie vor Gefahr, zu wenig Wertschät-
zung und Beachtung zu finden. Die Umschichtung 
der Arbeitsplätze, die allgemeine Reduzierung der 
Arbeitszeit, die Abnahme des Konsumzwangs wird 

Hoffnungen auslösen, mehr Zeit für die Familie, Kin-
dererziehung, Pflege von Angehörigen, Freizeit und 
freie Kulturtätigkeit zu gewinnen. In einer alternden 
Gesellschaft kommt es auch darauf an, die Pflege-
arbeit lohnmäßig aufzuwerten. Damit steigt ihr ge-
sellschaftlicher Wert und ihre Bedeutung auf dem 
Arbeitsmarkt.

A. Katharina Keil bringt Vorschläge für nachhaltige 
Arbeit aufgrund der Emissionsintensität der ver-
schiedenen Branchen und Arbeitsplätze (12). Hier 
ihre drei wichtigsten Vorschläge:
a. Arbeitszeitverkürzung: 2019 arbeiteten Vollzeit-
erwerbstätige in der EU immer noch 41,1 Stunden 
in der Woche. Teilzeiterwerbstätige kamen auf 20,6 
Stunden. Im Durchschnitt betrug die gewöhnliche 
Wochenarbeitszeit aller EU-Erwerbstätigen damit 
37,0 Stunden. Der ökologische Fußabdruck verbes-
sert sich durch die Reduzierung der wöchentlichen 
Arbeitszeit, die Menschen sind zufriedener, ohne 
dass die Produktivität sinkt. Arbeitszeitverkürzung 
führt auch zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, weil 
Haus- und Familienarbeit gleichmäßiger verteilt 
wird. Eine geringere Wochenarbeitszeit wirkt Über- 
und Unterbeschäftigung entgegen. Langsam wer-
den die Auswirkungen der Automatisierung und des 
technologischen Wandels auf das Arbeitsleben sicht-
bar, es steigt der Wunsch, weniger Zeit mit Erwerbs-
arbeit zu verbringen. Die COVID-19-Pandemie hat 
diesen Trend weiter beschleunigt – mit einem rasan-
ten Wechsel zum Homeoffice und einer unerwarte-
ten Zunahme der Freizeit durch wegfallende Pendel-
zeiten oder reduzierte Arbeitsstunden. Der Wunsch 
nach Reduzierung der Wochenarbeitsstunden wird 
im Zuge der ökosozialen Transformation nicht nur 
stärker, sondern ist auch ökologisch geboten.
b. Eine Arbeitsplatzgarantie durch den Staat könn-
te es den Menschen ermöglichen, klimaschädliche 
Arbeitsplätze aufzugeben und in klimaschützenden 
oder sozialen Berufen im öffentlichen Dienst tä-
tig zu werden. Lohnarbeit, die gesellschaftlich und 
ökologisch sinnvoll ist, soll vom Staat bereitgestellt 
werden, wodurch auch Arbeitslosigkeit vermieden 
wird. Der Staat bietet dafür ein Minimaleinkommen, 
wodurch sich die Verhandlungsposition der Arbeit-
nehmer:innen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
verbessert.

c. Demokratie am Arbeitsplatz: Zu den notwendi-
gen Rahmenbedingungen einer sozial gerechten 
Transformation gehört auch mehr betriebliche Mit-
bestimmung bei Produktions- und Organisationsent-
scheidungen. Bei der Umstellung eines Betriebs auf 
nachhaltige Produktion sind auch die betroffenen Ar-
beitnehmer:innen einzubinden. Durch neue Formen 
der betrieblichen Mitbestimmung können sie den 
Transformationsprozess innerhalb der Unternehmen 
mitsteuern. Gewerkschafter:innen müssen mehr 
denn je darauf achten, dass das Wissen der Beschäf-
tigten vollständig genutzt wird, etwa wenn es darum 
geht, neue Produkte oder Prozesse zu entwickeln. 
Eine gute Sozialpartnerschaft sorgt dafür, dass der 
Transformationsprozess nicht in ein Dumping von 
Löhnen und Arbeitsbedingungen ausartet (vgl. Keil 
2021, 191).

Fazit: Es gibt viele Möglichkeiten, gute Arbeit öko-
logisch verträglicher zu gestalten. Durch Arbeitszeit-
verkürzung, Arbeitsplatzgarantien und Demokrati-
sierung kann dies nachhaltig gefördert werden. Der 
Staat bleibt allerdings zur Finanzierung der Sozial-
leistungen wie aller übrigen Staatsaufgaben auf Ein-
nahmen angewiesen. Neben der klassischen Einkom-
mens-, Gewinn- und Mehrwertsteuer wird in Zukunft 
den Energiesteuern auf die CO2-Emissionen eine 
weit größere Rolle zukommen. Dazu mehr in Punkt 5.

4. Mit Sozialleistungen Klimagerechtigkeit 
schaffen
Sozialleistungen sind ein wichtiger Hebel, um die 
CO2-Emissionen im Sinne der international verein-
barten Reduktionsziele (1,5° oder 2°-Ziel) rasch zu 
senken, ohne neue Ungleichheiten in der Lebenslage 
der sozialen Gruppen zu erzeugen. Mit Klimaneutra-
lität vereinbar sind wohlgemerkt erst 1-2,5 Tonnen 
CO2-Äquivalente pro Kopf im Jahr, was in den meis-
ten Industrieländern noch gewaltiger Anstrengun-
gen bedarf.
Klimaschonenden Konsum begünstigen, klimabe-
lastenden Konsum verteuern
Auf dem Weg zur Klimaneutralität muss der Sozial-
staat dafür sorgen, dass der Zugang zu Ressourcen 
und Gütern stärker nach Bedarf und weniger nach 
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finanzieller Ausstattung verteilt wird. Andererseits 
muss dafür gesorgt werden, dass jene sozialen Grup-
pen, die das Klima mehr belasten, stärker zur Kas-
se gebeten werden. „Denn statt klimaschädlichen 
Konsum unbequem, unsicher, teuer und kompliziert 
zu machen, fördert die Politik ihn sogar durch Sub-
ventionen und schädliche Infrastrukturen wie neue 
Autobahnen, steuerfreies Kerosin, neue Flughäfen 
und Aufstiegsanlagen im Gebirge“ (13). 
Klimaschädliches Verhalten muss künftig bestraft 
werden, z.B. durch die Verteuerung oder gar durch 
ein Verbot von Kurzstreckenflügen bei gleichzeiti-
ger Verbilligung von klimaschonenden Alternativen 
(Nutzung der Bahn oder des ÖPNV). Vom Verbot von 
Kurzstreckenflügen und einem generellen Tempo-
limit profitieren Einkommensschwache direkt: sie 
können sich schnelle Autos und solche Flüge ohne-
hin nicht leisten, und müssen mehr Lärm ertragen, 
weil sie öfters an Hauptverkehrsachsen oder an Flug-
häfen wohnen.

Soziale Sicherung ohne Wirtschaftswachstum?
Die Systeme sozialer Sicherung müssen künftig vom 
BIP-Wachstum unabhängiger werden. Das gilt vor al-
lem auch für Südtirol, das seine Einnahmen primär 
aus einer fixen Beteiligung an den staatlichen Steuer-
einnahmen auf dem Landesgebiet bezieht (Umsatz-, 
Einkommens- und Unternehmensgewinnsteuer), die 
vom Wirtschaftswachstum abhängen. Findet eine 
Entkoppelung statt, kann die Wirtschaft auch sta-
gnieren oder etwas schrumpfen, ohne zu starken 
sozialen Verwerfungen zu führen. Wo zeigt sich die-
se Wachstumsabhängigkeit? Bürger:innen hängen 
vom Erwerbseinkommen ab. Wären mehr Güter des 
Grundbedarfs und Dienstleistungen vor allem bei 
öffentlichen Diensten in Bildung, Gesundheit, Pfle-
ge, Mobilität (ÖPNV) und Kultur kostenfrei, könnte 
diese Abhängigkeit sinken. Auch die Versorgung mit 
Wohnraum müsste nach und nach dem Markt ent-
zogen werden, vor allem durch mehr Angebote des 
sozialen Wohnbaus. 

Soziale Einrichtungen ausbauen und sie klima-
freundlich gestalten
Das Land Südtirol gibt heute einen relativ hohen 
Anteil seines Jahresbudgets für Gesundheit und so-

ziale Sicherung aus. Sozial-ökologische Infrastruktu-
ren spielen eine zentrale Rolle für klimafreundliche 
Lebensstile: öffentliche Parks, gemeinschaftliche 
oder private Gärten, Reparatur-Cafés, Bibliotheken. 
Auch können die bestehenden Institutionen des So-
zialstaats wie Kindergärten, Schulen, Altenheime, 
Krankenhäuser, Sportstätten noch wesentlich klima-
freundlicher gestaltet werden.
Während im Sinne von Klimagerechtigkeit klima-
schädliche Infrastruktur abgebaut werden muss 
(mit fossiler Energie betriebene Heizungen, zu viel 
Individualverkehr mit PKW), muss die sozial-ökolo-
gische Infrastruktur ausgebaut werden (14): Kinder-
gärten, Kinderkrippen, das öffentliche Bildungs- und 
Gesundheitssystem, die kostenlosen Kultur- und 
Freizeitangebote, ein emissionsarmes Mobilitäts-
angebot. Wohnortnahe, klimaverträgliche Mobilität 
spielt eine große Rolle, denn Haushalte mit geringem 
Einkommen geben anteilsmäßig mehr für die Mobi-
lität aus: „Die notwendige Voraussetzung für eine 
sozial gerechtere Lebensweise mit reduziertem öko-
logischen Fußabdruck sind öffentliche (Community)
Räume, öffentliche Verkehrsmittel, erschwinglicher 
Zugang zu Energie, Wasser, Wohnen, Gesundheit, 
Bildung, Freizeitaktivitäten und kreativen Freiräu-
men. Wohngebiete der kurzen Wege mit Naherho-
lung und –versorgung sind die Eckpfeiler einer sol-
chen sozial-ökologischen Infrastruktur. Sie können 
Armut und klimaschädliche Emissionen stark redu-
zieren sowie die soziale Teilhabe und Lebensqualität 
– nicht zuletzt von armutsbetroffenen Menschen – 
steigern“ (15).
Wie kann die Klimawende also sozial flankiert wer-
den? Das IMK Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung Berlin hat die Stellschrauben auf-
gelistet, an denen gedreht werden muss, um die 
Transformation in eine wünschenswerte Richtung 
zu begleiten. Es brauche – erstens – massive Inves-
titionen in eine klimagerechte öffentliche Infrastruk-
tur sowie ein besseres öffentliches Bildungssystem. 
Zweitens, Unterstützung für Unternehmen, die Vor-
reitertechnologien einführen. Das IMK schlägt hier-
für einen eigenen „Transformationsfonds“ vor. Drit-
tens, eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns. 
Viertens, eine Rückverteilung der Einnahmen aus der 
CO2-Steuer durch einen Klimabonus. Fünftens, eine 
höhere soziale Mindestsicherung. Sechstens, einen 
massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (16).  

Nur durch gleichzeitiges Drehen an all diesen Stell-
schrauben könne sichergestellt werden, dass Klima-
politik nicht auf dem Rücken der Schwächeren aus-
getragen wird und dass der ökologische Umbau eine 
breite Akzeptanz findet, ist das IMK überzeugt (17). 

5. Wie kann die CO2-Bepreisung sozialver-
träglich gestaltet werden?
In ihrem Klimagesetz von 2020 hat die EU festge-
legt, dass bis 2030 der EU-weite CO2-Ausstoß in al-
len Bereichen, die bisher nicht vom europäischen 
Emissionshandel abgedeckt sind, um 55% gegenüber 
1990 reduziert werden muss, bis 2050 um 90%. Wirt-
schaftstheoretisch ausgedrückt, ist die Erderwär-
mung durch den Treibhauseffekt ein Marktversagen, 
das nur durch staatliche Eingriffe behoben werden 
kann. Durch Internalisierung der schädlichen Effekte 
der Klimagase in den Preisen, also durch die Beprei-
sung der Umweltschäden, kann dieses Marktversa-
gen korrigiert werden. Eine CO2-Steuer auf nationa-
ler Ebene gibt es heute schon in zehn EU-Ländern, 
z.B. in Schweden und Finnland. Auch Italien wird sie 
anwenden müssen, obwohl heute bereits auf den 
fossilen Brennstoffen relativ hohe staatliche Steuern 
lasten. Inzwischen besteht ein breiter Konsens dar-
über, dass man den CO2-Ausstoß bepreisen muss. 
Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor strittig, wie hoch 
man den CO2-Preis ansetzen müsste, um eine Len-
kungswirkung zu entfalten, bzw. zu welchen Vertei-
lungswirkungen eine CO2-Steuer führt. 
Bei der Verteilungswirkung ist die Wirkung der CO2-
Steuer nach Steuerüberwälzung zu betrachten, denn 
die Kosten dieser neuen Steuer werden in der Regel 
über höhere Preise an die Kunden weitergegeben. 
Das führt zu höheren Ausgaben der Verbraucher:in-
nen oder zu Konsumverzicht. Die Preise für Strom, 
Heizung, Mobilität und Lebensmittel werden steigen. 
Werden Haushalte somit beim Kauf lebensnotwendi-
ger Verbrauchsgüter übermäßig belastet? Das hängt 
von der Art des sozialen Ausgleichs und der Verwen-
dung der Einnahmen aus der CO2-Steuer seitens des 
Staates ab.
Das Berliner Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung IMK hat die Belastungseffekte 
einer CO2-Bepreisung von unterschiedlichen Ener-
gieformen in Höhe von 35 € je Tonne CO2 durchge-
rechnet. Die Bevölkerung wurde in zehn gleich große 

Bevölkerungsgruppen unterteilt und nach Einkom-
menshöhe aufsteigend sortiert. Die Gesamtbelas-
tung der Haushalte durch die CO2-Bepreisung wurde 
aufgegliedert in Besteuerung von Verkehrs- und von 
Wohnenergie und in jene Kosten, die durch die Preis-
überwälzung der Unternehmen entsteht. Alle drei 
Effekte haben gemeinsam zur Folge, dass Haushalte 
im Schnitt eine Zusatzbelastung infolge der CO2-Be-
preisung von knapp 0,6% ihres Einkommens zu tra-
gen haben. Allerdings wären Haushalte mit niedrigen 
Einkommen knapp doppelt so hoch belastet wie der 
Bevölkerungsdurchschnitt (18).

Ähnlich wie bei der Diskussion um „Mietarmut“, 
wo Haushalte einen so großen Anteil ihres monat-
lichen Einkommens für die Miete aufwenden müs-
sen, dass am Ende wenig zum Leben übrigbleibt, 
kann der Energieverbrauch auch zu finanziellen 
Engpässen an anderer Stelle führen. Ein deutsch-
es Forscherteam untersuchte 2014 die aus der En-
ergiewende resultierenden Verteilungskonflikte in 
Bezug auf Elektrizitätsarmut. Bereits im Jahr 2013 
gab es in Deutschland rund 5 Mio. Menschen, die 
in Stromarmut lebten. Sowohl mit der direkten Bes-
teuerung der CO2-Emissionen als auch mit steigen-
den Beschaffungskosten fossiler Energieträger, wie 
in Italien 2021 besonders stark spürbar, wird fossile 
Energie immer teurer und damit die Stromerzeugung 
aus fossiler Energie (Kohle, Gas, Erdöl). Daher wird 
Elektrizitätsarmut eine ernstzunehmende Kenngrö-
ße für die Sozialverträglichkeit.

Das Problem wird verschärft, wenn die Zunahmen 
der Niedrigeinkommen und der Regelsätze der 
Grundsicherung für Erwerbslose nicht mit den Preis-
steigerungen von Energie Schritt halten. Der Staat 
kann im Gegenzug zur Einführung einer CO2-Steuer 
Steuererleichterungen für einkommensschwache 
Haushalte einführen, z.B. eine Strompreisdeckelung 
für Geringverdiener, wie in Italien im Herbst 2021 
erfolgt. Er könnte die Heizenergie auch von der An-
wendung der CO2-Steuer gänzlich ausnehmen, wo-
mit allerdings die Lenkungswirkung verloren ginge.
Wer profitiert von einer CO2-Bepreisung? Die Haus-
halte profitieren unterschiedlich von der Verwen-
dung der CO2-Steuereinnahmen durch den Staat. 
So profitieren Geringverdiener mehr von den In-
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vestitionen in die öffentliche Infrastruktur (in ÖPNV, 
Bildungswesen, Gesundheitssystem), weil sie direkt 
darauf angewiesen sind. Die CO2-Steuer wirkt eher 
regressiv, d.h. Haushalte mit geringem Einkommen 
werden verhältnismäßig stärker belastet, weil sie 
einen größeren Anteil des Einkommens für Strom, 
Heizung und das Auto ausgeben. Eine leicht progres-
sive Wirkung entfaltet eine CO2-Steuer im Verkehrs-
sektor, weil Wohlhabende mehr fliegen, mehr indivi-
duelle Fahrzeuge besitzen und nutzen. 

Daran anknüpfend stellt sich die Frage, wie die Ein-
nahmen der CO2-Bepreisung verwendet werden 
sollten. Naheliegend wäre es, das Aufkommen zur 
Finanzierung des Klimaschutzes zu verwenden. An-
dererseits könnte alternativ eine Rückverteilung der 
Einnahmen an die Bevölkerung erfolgen, z.B. in Form 
einer Pro-Kopf-Klimaprämie, wie sie in der Schweiz 
angedacht wird. In Österreich wird ab 2022 zum 
Ausgleich der CO2-Steuer ein Bürgergeld eingeführt, 
welches den Familien abhängig von Wohnort und 
Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz aus-
gezahlt wird.

Im Zuge der Anwendung der CO2-Steuer ist mit Preis-
steigerungen zu rechnen. Im Sinne einer wirksamen 
Klimaschutzpolitik müssen die fossilen Energieträger 
teurer werden, um deren Verbrauch zu senken, die 
Attraktivität der Alternativen zu erhöhen und die 
CO2-Emissionen zu senken. Auf der anderen Seite ist 
dies das Paradebeispiel, wie Klimaschutz und sozia-
le Gerechtigkeit in Konflikt geraten werden. Die Be-
wegung der Gelbwesten in Frankreich ist aus Protest 
gegen die Erhöhung der Treibstoffpreise entstanden. 
Um die Akzeptanz der CO2-Steuer bei der Bevölke-
rung zu gewährleisten, müssen ihre Auswirkungen 
auf die Lebenshaltungskosten im Allgemeinen beob-
achtet und ausgeglichen werden. Eine Zustimmung 
kann es nur dann geben, wenn Einnahmen aus der 
CO2-Steuer über Lohnsteuersenkungen an die Bür-
ger:innen zurückgegeben werden, z.B. in Form von 
Direktzahlungen an Haushalte wie in der Schweiz 
über die Krankenversicherung oder in Österreich mit 
dem 2022 eingeführten Regionalen Klimabonus. Die-
ser Bonus wird abhängig von Wohnort und Anbin-
dung an das ÖPNV an alle Bürger:innen ausbezahlt: 
100, 133, 167 bzw. 200 Euro pro Person jährlich. Da-

mit hilft der österreichische Staat jenen, die aus ver-
schiedenen Gründen ihr Verhalten angesichts stei-
gender CO2-Preise nicht einfach umstellen können. 
Zum Zweiten: es gibt viele Menschen, die täglich auf 
die Nutzung ihres PKWs angewiesen sind. Pendler:in-
nen, Transportunternehmer, kleine Handwerker, Ge-
ringverdiener:innen könnten als Ausgleich ein „Ener-
giegeld“ erhalten. Die ersten x Liter Treibstoff wären 
dann vergünstigt, während die Vielverbraucher ent-
sprechend stärker zur Kasse gebeten werden. Ener-
giewende klingt gut. Die Großverdiener können sich 
auch locker einen Tesla leisten, nicht aber der Fließ-
bandarbeiter oder der Normalverdienerinnen. Man 
muss einen Ausgleich für Geringverdiener schaffen. 
Allerdings darf man auch nicht die Lenkungswirkung 
einer CO2-Steuer unterlaufen. Der Preisanstieg bei 
den fossilen Energieträgern macht es ja attraktiv, 
die Heizungen umzurüsten, ein Elektroauto zu kau-
fen und allgemein Energie zu sparen und mehr den 
ÖPNV zu nutzen. Somit gilt es, beides im Auge zu be-
halten: die soziale Abfederung in der ersten Phase, 
und danach dann den Ausbau der Alternativen bei 
Mobilität, Beheizung und Kühlung. 

6. Abschluss: Die Klimakrise sozial gerecht 
bewältigen
Die sozial-ökologische Transformation ist das wich-
tigste Projekt der nächsten Jahrzehnte. Eine Solidar-
gemeinschaft wie die unsere muss deshalb den An-
spruch haben, die Kosten dieser Transformation so 
auf die Mitglieder der Gesellschaft zu verteilen, dass 
sie sie auch schultern können: diejenigen, die mehr 
zur Verfügung haben, etwas mehr, und diejenigen, 
die weniger haben, etwas weniger. Die Klimawende 
wird nur dann zum Erfolg führen, wenn es dafür eine 
breite Akzeptanz in der Bevölkerung gibt. 
Wenn die Erderwärmung konsequent begrenzt 
werden soll, müssen einerseits wirksame Hebel zur 
raschen Senkung des Verbrauchs fossiler Energie 
eingesetzt werden. Andererseits darf dadurch kei-
nesfalls die soziale Ungleichheit verstärkt werden. 
Die Klimakrise und die Klimaschutzmaßnahmen 
bergen das Risiko, die sozial Schwachen überdurch-
schnittlich stark zu belasten. Das würde politischen 
Widerstand gegen den Klimaschutz auslösen und 
könnte das gesamte Reformprojekt verlangsamen. 
Frankreich hat mit den Protesten der Gelbwesten 

gezeigt, was passiert, wenn bei Besteuerung fossiler 
Energie kein sozialer Ausgleich stattfindet, während 
zugleich die Reichensteuern gesenkt werden. „Kli-
maschutz muss alle mitnehmen – gerade jene, die 
geringere Möglichkeiten haben. Klimaschutz wird 
nur dann erfolgreich sein, wenn er nicht sozial blind 
ist“ (19).
Will Klimaschutzpolitik gelingen, muss sie sozial ge-
recht gestaltet und sozialpolitisch flankiert werden. 
Die soziale Sicherung und der soziale Ausgleich ha-
ben ihren Wert an sich, doch bei der anstehenden 
Transformation erhalten sie zusätzliche Bedeutung: 
„Ein gut ausgebauter Sozialstaat ist damit Treiber 
einer gelingenden öko-sozialen Transformation und 
orientiert sich am Konzept der Suffizienz: ein mate-
rielles „Genug“ für alle, ein klimaschädliches Zuviel 
für niemanden“ (20). 
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